
(in Abänderung der Ziffern 2.3 und 2.4 gem. Empfehlung des Bauausschusses): 
 
1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass während der öffentlichen Auslegung 

von den Nachbargemeinden zu den beiden Bauleitplänen keine Anregungen 
vorgebracht wurden. 

 
2. Über die während der öffentlichen Auslegung vorgebrachten Anregungen ei-

nes Trägers öffentlicher Belange und aus der Bürgerschaft zu den beiden 
Bauleitplänen wird wie folgt beschlossen: 
 
2.1 Die von der Pipeline Engeneering angeregte planungsrechtliche Siche-

rung der Ruhrgasleitung LA 416 ist durch das im Bebauungsplan Nr. 
308 für das Flurstück 125 festgesetzte Leitungsrecht zugunsten der 
Stadt Siegen, ESi sowie der Versorgungsträger für Gas, Strom, Wasser 
und Fernmeldewesen berücksichtigt. 

 
2.2 Der von dem Einwender Auf der Schemscheid 33 vorsorglich eingelegte 

Widerspruch gegen den Bebauungsplan Nr. 308 ist gegenstandslos. 
 

2.3 Die von den Einwendern Auf der Schemscheid 15 und 33 angeregte 
Beseitigung der Engstelle in der Straße Auf der Schemscheid im Be-
reich des Stützpfeilers der aufgeständerten Hüttentalstraße durch eine 
separate Fahrspur stadteinwärts wird nicht berücksichtigt. 

 
2.4 Die beiden Schreiben des Einwenders Auf der Schemscheid 22 - 26 

werden zur Kenntnis genommen. 
Die Anregung (als Widerspruch bezeichnet) gegen die im Bebauungs-
plan Nr. 308 festgesetzte Wendeanlage am Ende der Straße Auf der 
Schemscheid wird zurückgewiesen. 

 
3. Der Rat der Stadt Siegen beschließt 
 

3.1 die 43. Änderung des Flächennutzungsplanes mit dem Erläuterungsbe-
richt laut Anlage 5 der Vorlage; 

 
3.2 den Bebauungsplan Nr. 308 "Schemscheid" gemäß § 10 BauGB als 

Satzung; 
 

3.3 die Begründung zum Bebauungsplan Nr. 308 "Schemscheid" laut Anla-
ge 6 der Vorlage. 

 




